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V

Vorwort

Während ich die letzten Anpassungen für dieses Buch vornehme, ist die Welt in 
vielen Bereichen stillgelegt worden. Die COVID-19-Pandemie zwingt die meisten 
Staaten zu Maßnahmen, die den physischen zwischenmenschlichen Kontakt mög-
lichst zu verhindern versuchen. Viele Tätigkeiten wurden innerhalb von wenigen 
Tagen ins Homeoffice verlegt, Hochschulen und Grundschulen unterrichten über 
digitale Kanäle, der Versandhandel erlebt neue Höchstumsätze. Gleichzeitig 
gehen aber auch die klassischen analogen Angebote zurück und man kann nicht 
abschätzen, wie gut die einzelnen Branchen (Beratung, Coiffeur, Gastronomie, Taxi 
oder Tourismus) diesen Lockdown bewältigen werden.

Aus Sicht der Thematik dieses Buchs sind vor allem zwei Erkenntnisse 
interessant:
5 Die technologische Infrastruktur war bereit für die radikale Veränderung 

unserer Lebensformen. Auch ohne 5G haben die Übertragungskapazitäten 
des Internets die enorme Steigerung durch Homeoffice, Homeschooling und 
Homebuying ohne größere Probleme bewältigen können. Bis heute habe ich 
aus keinem europäischen Land eine Nachricht gefunden, dass die Datenüber-
tragungsleitungen überlastet oder gar zusammengebrochen wären. Streaming-
dienste haben trotzdem angekündigt, ihre Datenübertragungsmengen präventiv 
reduzieren zu wollen, eine wirkliche Einbuße der Dienstleistungsqualität dieser 
Anbieter hat dadurch jedoch nicht stattgefunden.
Dies ist aus meiner Sicht bemerkenswert. Denn es zeigt, dass es eine Frage des 
menschlichen Willens (respektive der nicht beherrschbaren Bedrohung durch 
einen Virus) ist, ob und in welchem Umfang wir unsere Gesellschaft und somit 
unser Leben digital ausrichten: Technisch ist bereits heute viel mehr möglich, als 
die Mehrheit der Menschen vieler Gesellschaften für wünschenswert erachten.

5 Neue Formen der Zusammenarbeit entstehen innerhalb kürzester Zeit. Meine 
Hochschule (Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwest-
schweiz) fokussierte bisher strikt auf Präsenzunterricht mit überschaubaren 
Klassengrößen: Der direkte Austausch mit den Dozierenden ist für die Lehre, 
aber auch die Weiterbildungsangebote ein sehr wichtiger Wert, wenn nicht gar 
eine Unique Selling Proposition (USP). Und trotzdem wurden der komplette 
Unterricht in der Bachelor- und der Masterstufe der Ausbildung und große Teile 
der Weiterbildungsangebote innerhalb von weniger als einer Woche komplett 
auf digital unterstützte Fernlerndidaktik umgestellt. Ähnliches hört man von 
verschiedenen Wirtschaftszweigen, in denen Homeoffice plötzlich möglich ist.
Es gibt aber auch eine nicht zählbare Anzahl neuer Businessideen und eine 
Vielzahl neuer (digitaler) sozialer respektive gesellschaftlicher Angebote: Da 
singen die Pfadfinder am Abend gemeinsam über eine Videokonferenz, werden 
Geburtstage mit Konferenzschaltungen gefeiert oder Konzerte veranstaltet, bei 
denen die Zuschauer und Zuhörer zu Hause bleiben und nur über das Internet 
miteinander verbunden sind.
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Es wird spannend sein, zu beobachten (und zu erforschen), welche dieser 
Angebote auch nach der Aufhebung des Lockdown Bestand haben werden und 
bei welchen die physische Präsenz und der direkte, individuelle Austausch vor 
Ort einen derartigen Mehrwert darstellen, dass die neuen Formen des sozialen 
Treffens wieder verschwinden. Oder sie werden in einer anderen Form weiter-
geführt: Das gemeinsame Singen wird vielleicht zukünftig nationenüber-
greifend stattfinden oder von Konzerten wird im Sinn der Kulturvermittlung 
eine öffentliche Aufzeichnung erstellt, die ähnlich wie Podcasts einem breiten 
Publikum zur Verfügung gestellt wird.

Unabhängig davon, wie sich die COVID-19-Pandemie weiter entwickeln wird, 
kann heute schon festgestellt werden, dass sie ein Wendepunkt in der Geschichte 
der Menschheit sein wird: Nachher wird es nie mehr so sein wie vorher. Denn 
während des Lockdown wurde in vielen Bereichen gezeigt, dass ein verstärkter Ein-
satz digitaler Hilfsmittel möglich ist und auch einen großen Nutzen bringen kann: 
Zumindest die Umwelt hat von den letzten acht Wochen enorm profitiert.

Dieses Buch konnte in dieser Form nur Dank der großartigen Unterstützung 
der Verantwortlichen der Praxisbeispiele realisiert werden. Ich war und bin wirk-
lich beeindruckt, mit welcher Offenheit Auskunft gegeben wurde und mit welchem 
Engagement die interviewten Personen ihre Projekte umsetzen und so die vielen 
Stimmen Lügen strafen, die die öffentliche Verwaltung als verstaubt und träge 
bezeichnen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie mir für mein Buch geschenkt 
haben.

Ein ebenso großer Dank gebührt dem Springer Verlag und meinem Lektor 
Rolf-Günther Hobbeling. Er unterstützte mich großartig bei der Entwicklung und 
glaubte weiterhin an das Projekt, selbst als sich abzeichnete, dass die gewünschten 
Best-Practice-Beispiele aus Deutschland und Österreich nicht zu beschreiben sein 
werden.

Last but not least vielen Dank meiner Frau Christina und meiner Tochter Sina, 
die mir während der letzten Wochen des Schreibens den Rücken freigehalten haben. 
Ohne Eure Unterstützung wäre dieses Buch nicht denkbar gewesen.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund, probieren Sie die 
digitalen Möglichkeiten aus und verfolgen Sie kritisch die Entwicklung und Ein-
führung von Instrumenten, die der Überwachung der Bevölkerung dienen.

Matthias Meyer
Menzingen/Zug
3. Mai 2020



VII

Einleitung

Der digitale Wandel führt im privaten wie auch im gesellschaftlichen Leben zu 
großen Veränderungen und ist in der öffentlichen Diskussion sehr präsent: Die 
neuen Technologien ermöglichen neue Lösungsansätze in den Haushalten oder 
in der privaten Kommunikation, sie vereinfachen das öffentliche Leben und über-
wachen Produktionsabläufe, Plätze, aber auch Menschen (Leimeister 2015, S. V). 
Aufgrund der vielen neuen Möglichkeiten soll die Wirtschaft digitale Geschäfts-
modelle entwickeln und die Unternehmen sollen sich digitale Strategien geben 
(Cole 2017). Aber auch die Gesellschaft sieht sich mit einer Vielzahl neuer Heraus-
forderungen konfrontiert (Bühl 2000). Sie muss ethische Fragen klären (z. B. wer 
haftet bei einem Unfall eines selbstfahrenden Autos), die politische respektive 
gesellschaftliche Mitbestimmung regeln (e-Voting oder e-Partizipation), auf 
Phänome wie Fake News oder „hate speech“ eine Antwort finden und gleichzeitig 
die Rolle und Aufgaben des Staates kontinuierlich weiterentwickeln (Demoscope & 
Interface 2017).

Da in den deutschsprachigen Ländern der Staat die Aufgabe hat, die Gesell-
schaft zu gestalten, beginnt dieses Buch mit einer kurzen Einführung (7 Kap. 1) 
in die Staatsphilosophie von Verfassungsstaaten sowie in die Rahmenbedingungen 
einer öffentlichen Verwaltung. Diese ist im deutschsprachigen Raum das aus-
führende Organ des Staates und deshalb vom digitalen Wandel vielschichtig 
betroffen. Nach Auffassung des Autors haben die traditionellen staatsphilo-
sophischen Grundsätze aus der Zeit von Napoleon und Max Weber im Moment 
sicherlich noch Bestand. Es ist allerdings nicht abzusehen, ob sie in der Zukunft 
in einer globalisierten, digitalisierten Welt noch richtungsweisend sein können und 
deshalb ein neuer Rahmen mit anderen Grundsätzen für eine „digitale Verwaltung“ 
entwickelt werden muss. Aufgrund dieser sich der Gesellschaft stellenden Aufgabe 
ist die Bewältigung des digitalen Wandels durch die öffentliche Verwaltung nicht 
nur ein betriebswirtschaftliches Umsetzungsthema, sondern eine Gestaltungsauf-
gabe, die interdisziplinär Gesellschaftswissenschaftler und Politiker fordert.

Parallel zum digitalen Wandel müssen die deutschsprachigen Gesellschaften 
viele weitere Herausforderungen bewältigen: Migration, Klimawandel, demo-
grafischer Wandel, um nur einige zu nennen. Der digitale Wandel stellt im 
Gegensatz zu diesen gesellschaftlichen Herausforderungen einerseits eine klare 
Problemstellung dar, für die Lösungen gefunden werden müssen, andererseits kann 
und wird der digitale Wandel auch Lösungsansätze ermöglichen, für unterschied-
lichste Probleme unserer Gesellschaften. Diese beiden Seiten der Medaille „digitaler 
Wandel“ erschweren jedoch den Diskurs über den digitalen Wandel und dessen 
emotionale Einordnung. Damit der digitale Wandel in Bezug auf die weiteren 
gesellschaftlichen Herausforderungen richtig eingeschätzt werden kann, beschäftigt 
sich der zweite Teil (7 Kap. 2) des Buchs mit diesen drängenden, durch unsere 
Gesellschaft zu bewältigenden Aufgaben.
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Im dritten Teil (7 Kap. 3) will dieses Buch dann das notwendige Grundwissen 
zum digitalen Wandel vermitteln. Dazu wird zuerst erläutert, welche techno-
logische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Denn nur mit 
einem minimalen technologischen Verständnis lässt sich der aktuelle starke Wandel 
nachvollziehen. Es wird aber auch aufgezeigt, welche Rahmenbedingungen techno-
logische Entwicklungen benötigen, damit sie überhaupt in der Praxis angenommen 
werden. Mit diesem Wissen sollen Führungskräfte in öffentlichen Organisationen 
den digitalen Wandel ihres Verantwortungsbereichs gestalten können und dabei 
auch die Chancen und Risiken für ihren Verantwortungsbereich, wie auch für die 
gesamte Gesellschaft, lernen zu antizipieren. Gleichzeitig wird von den politisch 
Verantwortlichen auch gefordert werden, dass sie selbst eine Transformation von 
Verwaltenden zu Gestaltenden vollziehen.

Das vierte Kapitel (7 Kap. 4) widmet sich mit den Themen e-Government und 
Smart Cities zwei weitverbreiteten Ansätzen des digitalen Wandels. Die beiden 
Ansätze werden vorgestellt und auch deren Verbreitung in den drei deutsch-
sprachigen Ländern aufgezeigt. Mit einer abschließenden Würdigung dieser 
Ansätze werden die Grenzen und Möglichkeiten von e-Government und Smart 
Cities diskutiert.

Im fünften Kapitel (7 Kap. 5) wird der ganzheitliche Ansatz des Zuger Modells 
des Smart Government erläutert und begründet, weshalb der digitale Wandel mit 
interdisziplinären Ansätzen analysiert und dann auch interdisziplinär Lösungen für 
die verschiedenen Herausforderungen gesucht werden sollten.

Der wichtigen konkreten, praktischen Umsetzung ist das sechste Kapitel 
(7 Kap. 6) gewidmet. Es wird aufgezeigt, wie mit Maturitätsprüfungen ein erster 
Überblick über den aktuellen Stand des eigenen Verantwortungsbereichs in Bezug 
auf den digitalen Wandel gewonnen werden kann. Zudem findet sich im Anhang 
die Vorlage für einen eigenen Maturitätscheck, den die Lesenden für den eigenen 
Verantwortungsbereich durchführen können. Danach wird aufgezeigt, auf welchen 
Theorien umfassende Veränderungsprozesse aufgebaut und wie diese erfolgreich 
durchgeführt werden können. Eine Erläuterung ausgewählter besonderer Heraus-
forderungen bei Veränderungsprozessen im Rahmen von Smart Government bildet 
den Abschluss dieses Kapitels.

Nach dem Ausblick in 7 Kap. 7 folgen in 7 Kap. 8 – acht unterschied-
liche Best-Practice-Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung digitaler Lösungen. 
Diese Beispiele wurden in Form von Interviews erfasst und die verantwortlichen 
Leitungspersonen schildern aus ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen und 
„lessons learned“ der jeweiligen Umsetzung.

Der digitale Wandel schreitet auch nach der Drucklegung dieses Buchs weiter. 
Deshalb werden unter der URL 7 www.smarteverwaltung.ch die Entwicklung 
rund um den digitalen Wandel in öffentlichen Verwaltungen weiter dokumentiert 
und auch zusätzliche Best-Practice-Beispiele aufgeschaltet. Den Autor würde es 
insbesondere freuen, wenn noch mehr Beispiele aus Deutschland und Österreich 
hinzukommen würden.

http://www.smarteverwaltung.ch
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4 Kapitel 1 · Der Verfassungsstaat als Basis und Rahmen

Nach der französischen Revolution hat Napoleon den Verfas-
sungsstaat (Code civil), wie wir ihn heute auf dem europäi-
schen Kontinent kennen, entwickelt und mit seinen Feldzü-
gen verbreitet. An die Stelle des Königs tritt neu der Staat als 
Verleiher aller Rechten und Pflichten, aber auch als Gestalter 
der Gesellschaft. Das Verhältnis zwischen dem Staat und sei-
nen Bürgerinnen und Bürgern sowie das der natürlichen und 
juristischen Personen untereinander wird in nach demokrati-
schen Regeln erstellten Gesetzen festgehalten. Im Gegensatz 
zu anderen Staatsphilosophien haben die Menschen im Ci-
vil-Law-Rechtsstaat grundsätzlich keine Rechte, erst der Staat 
verleiht ihnen diese nach den herrschenden Mehrheitsverhält-
nissen (= Demokratie). Dass dies nicht unproblematisch ist, 
zeigt sich an der späten Einführung des Frauenstimmrechts 
im schweizerischen Kanton Appenzell Innerhoden (erst 
1990 und damit 19 Jahre nach der Einführung des nationa-
len Frauenstimmrechts in der Schweiz) resp. an den aktuel-
len Entwicklungen in den demokratisch legitimierten Verfas-
sungsstaaten Polen und Ungarn.

Somit steht der Verfassungsstaat über den Bürgerinnen 
und Bürgern und soll die Gesellschaft gestalten. Er darf je-
doch nur im Rahmen des festgelegten gesetzlichen Auftrags 
handeln. Das Staatsrecht als eigenständiger Rechtszweig be-
schreibt in Staaten mit der Civil-Law-Rechtsphilosophie die 
Rechte und Pflichten des Staates.

Im Verfassungsstaat übernehmen die gewählten Parla-
mente mit der Festlegung der Gesetze die Aufgabe der strate-
gischen Ausrichtung der Gesellschaftsgestaltung. Die opera-
tive Umsetzung erfolgt durch die öffentlichen Verwaltungen. 
Da die Gesetze z. T. einen großen Ermessensspielraum für die 
Umsetzung gewähren, werden die öffentlichen Verwaltungen 
und somit deren Handeln wiederum durch gewählte Personen 
(häufig Minister oder in der Schweiz xxx-räte genannt) poli-
tisch geleitet und verantwortet.

1.1   Grundlagen des Verwaltungshandelns

Die Verwaltung als ausführendes Organ des Staates verfügt 
über eine große Machtfülle. Sie kann oder muss sogar das 
Leben der Bürgerinnen und Bürger, aber auch das Funktio-
nieren von juristischen Personen teilweise sehr stark beein-
flussen. Damit sich natürliche wie auch juristische Perso-
nen dem Staat und seiner Verwaltung „unterwerfen“, müssen 
die Spielregeln für diese Beziehung klar sein: Welche Rechte 
erhält die Verwaltung, welche Vorgehensweisen sind ihr 
 gestattet und umgekehrt, was erhalten die Bürgerinnen und 

Während in Ländern mit 
der Civil-Law-Rechtsphilo-
sophie der Staat über den 
Bürgerinnen und Bürgern 
steht und die Aufgabe hat, 
die Gesellschaft zu gestal-
ten (mit entsprechenden Ge-
setzestexten), hat der Staat 
in Ländern mit der Com-
mon-Law-Rechtsphiloso-
phie (z. B. England und die 
USA) nur eine moderie-
rende Aufgabe. Die Gestal-
tung der Gesellschaft bleibt 
in diesen Ländern den natür-
lichen und juristischen Per-
sonen vorbehalten, die ge-
sellschaftlichen Regeln (Ge-
setze) entstehen primär 
durch Gerichtsurteile.

Bürger dafür, dass sie den Staat und die öffentliche Verwal-
tung mit dieser Machtfülle ausstatten.

Wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, definie-
ren die Gesetze den Handlungsrahmen für den Staat. Die-
ser Handlungsrahmen wird von den demokratisch gewählten 
Gremien nach dem Mehrheitsprinzip definiert: So bestimmt 
schlussendlich die Mehrheitsmeinung in einem Staat, welche 
Regeln gelten respektive was der Staat darf.

Wie der Staat seine Macht ausüben soll, wird zum größ-
ten Teil in den Gesetzen nachgelagerten Beschlüssen (Ver-
ordnungen, Weisungen usw.) von den wiederum demokra-
tisch legitimierten Exekutivpolitikpersonen definiert. Da-
bei bauen unsere Verwaltungen immer noch auf das über 
100 Jahre alte Bürokratiemodell von Max Weber auf. Die-
ser ging davon aus, dass die Bürokratie die beste Art ist, eine 
legitimierte Herrschaft nach rationalen Grundsätzen aus-
zuüben. Grundsätzlich unterschied Weber dabei nicht zwi-
schen den Bürokratien der öffentlichen Verwaltung und pri-
vater Unternehmen. Bei der Beurteilung von Webers Grund-
lagen für die Bürokratie ist natürlich zu beachten, dass Weber 
sie in der Endphase des deutschen Kaiserreichs verfasste. Da-
mals war es wichtig, dass die Willkürherrschaft von Monar-
chen (und ihren Administrationen) durch einen demokratisch 
gebildeten Staat ersetzt wird und dessen Administration (die 
Verwaltung) nach klaren Regeln alle Menschen gleich behan-
delt. Bereits damals war sich Max Weber der Nachteile be-
wusst, die dieses Ziel (Gleichbehandlung, Nachvollziehbar-
keit der Entscheidungen, berechenbar handelnd) für eine Or-
ganisation bringt. Für ihn war die Bürokratie – wie er diese 
Organisationsform nannte – jedoch die beste Lösung. Mit 
seinen Grundlagen für die Bürokratie fokussierte er insbe-
sondere auf die unabhängige Bürokratie und deren nicht be-
einflussbare Verwaltungsangestellte (Weber 1972, S. 122 ff.). 
Heute sind viele der genannten Errungenschaften selbstver-
ständlich und deshalb in den Hintergrund gerückt. Dienst-
leistungsempfangende erwarten heute als Kunden (ist König) 
und nicht als Bürger (dem Staat und somit der Verwaltung 
untergeordnet) behandelt zu werden. Sie sind von anderen 
Dienstleistenden individuelle Lösungen, schnelles Erledigen 
der Wünsche und kompetente Fachexperten gewohnt und er-
warten dies auch von der öffentlichen Verwaltung. Dass sol-
che Erwartungen zum Teil diametral zum Wesen einer öffent-
lichen Verwaltung stehen (individuelle Lösungen sind nur 
beschränkt möglich, wenn alle gleich behandelt werden sol-
len; wenn Fristen einzuhalten sind oder Stellungnahmen ab-
gewartet werden müssen, ist eine schnelle Erledigung eines 
Wunschs kaum möglich), ist den betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern häufig nicht bewusst.

Max Weber beschrieb sein 
Bürokratiemodell in einer 
Zeit, als die Staaten die na-
türlichen und juristischen 
Personen auch räumlich be-
grenzten. In welchem Um-
fang ein solches Modell in 
einer digitalen, globalisier-
ten Welt noch Gültigkeit ha-
ben kann, muss sicherlich 
in naher Zukunft diskutiert 
werden.

In der politischen Steue-
rung der Verwaltung tritt 
auch ein Phänomen auf, das 
in der betriebswirtschaftli-
chen Literatur mit dem Prin-
zipal-Agenten-Modell be-
schrieben wird: Die öffentli-
chen Verwaltungen werden 
zwar formell von gewähl-
ten Politikerinnen und Poli-
tikern geleitet, die obersten 
Beamtinnen und Beamten 
haben jedoch aufgrund ih-
res Wissens einen enormen 
Kompetenzvorsprung. Die-
ser kann dazu führen, dass 
nicht die gewählte Person, 
sondern die obersten Beam-
tinnen und Beamten die Ver-
waltung operativ führen.
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tinnen und Beamten die Ver-
waltung operativ führen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass heute in den 
deutschsprachigen Ländern einige von Max Webers Bürokra-
tiemerkmalen (. Tab. 1.1) selbstverständlich geworden sind, 
andere muss man sich aus staatsphilosophischen Gründen je-
doch immer wieder bewusst machen und wieder andere schei-
nen eher überholt zu sein.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die Bürokratie-
merkmale von Max Weber vertieft zu diskutieren. Allerdings 
ist es notwendig, diese im Auge zu behalten, wenn eine Di-
gitalisierung der öffentlichen Verwaltung geplant ist. Denn 
öffentliche Verwaltungen benötigen immer noch einen poli-
tisch-legitimierten Auftrag (Gesetz, Verordnung, Weisung des 
Exekutivpolitikers), damit sie tätig werden darf. Zudem muss 
sie vorhersehbar und nachvollziehbar handeln und entschei-
den (mit jeder Entscheidung muss eine Rechtsmittelbelehrung 
erfolgen; jede Entscheidung einer öffentlichen Verwaltung 
kann angefochten werden).

Die Lücke zwischen den Rahmenbedingungen und den 
Erwartungen an die öffentliche Verwaltung als Dienstleis-
tungserbringende ist somit deutlich sichtbar und wird auch 
noch weiter zunehmen, und damit auch der Druck auf die 
Verwaltung, kundenfreundlicher zu werden.

1.2   Strategische Ebene vs. Exekutive in der 
politisch geführten Verwaltung

Verfassungsstaaten des europäischen Kontinents sind ge-
kennzeichnet durch eine klare Trennung der drei unterschied-
lichen Gewalten im Staat: der Legislativen, der Exekutiven 
und der Judikativen. Diese drei nach demokratischen Regeln 
gebildeten Gewalten sollen ein Gleichgewicht im Staatshan-
deln gewährleisten und haben diesem Auftrag entsprechend 
klare Aufgaben.

Die Legislative ist das strategische Organ. Sie definiert, 
wie die Gesellschaft gestaltet werden soll, nach welchen Re-
geln, Normen und gegebenenfalls auch Werten die natür-
lichen und juristischen Personen innerhalb eines Staats zu 
handeln haben. Dabei endet der Gestaltungsbereich der Le-
gislativen an den jeweiligen Staatsgrenzen: Die strategische 
Wirkung ist auf das Hoheitsgebiet beschränkt, für das die je-
weilige Legislative zuständig ist. Dies mag einleuchtend sein, 
bringt jedoch in der digitalisierten, globalisierten Welt große 
Herausforderungen mit sich: So ist das Datenschutzgesetz 
der EU in der Schweiz nicht gültig. Im gesamten europäi-
schen Raum tätige Firmen (z. B. Internethandel) müssen sich 
jedoch auf die Datenschutzgesetze der verschiedenen Staaten 

In der Schweiz sind die Kan-
tone eigenständige Verfas-
sungsstaaten. Sie sind u. a. 
für die Definition der Ge-
meinden zuständig. Da-
durch hat die Schweiz über 
20 unterschiedliche Gemein-
degesetzgebungen mit  
z. T. voneinander abwei-
chenden Aufgaben, Pflich-
ten und Rechten der Ge-
meindeverwaltungen. Aber 
auch die Schulsysteme, das 
Rechtswesen, die Sozial-
systeme usw. unterschei-
den sich von Kanton zu Kan-
ton respektive zwischen Ge-
meinden unterschiedlicher 
Kantone.


